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Nach alledem fehlt es an Sicherheit, obwohl die grössere 
Wahrscheinlichkeit für die Hinreise bleibt. Eine andere Frage 
bleibt, in wiefern der ganze Besuch beglaubigt, und mit der 
steht es dann noch schlimmer als mit der früheren.

Jedenfalls ist alles nur mit äusserster Vorsicht zu benutzen 
und hätte es in Jaffé’s Regesten nicht als sichere Thatsache 
verzeichnet werden sollen.


